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§ 63 K-KJHG der zentralen
Gewaltschutzdatei

K-KJHG - Karntner Kinder- und Jugendhilfegesetz - K-KJHG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

(1) Der Kinder- und Jugendhilfetrager ist ermachtigt, zum Zweck der Eignungsbeurteilung, zur Erteilung einer
Bewilligung und zur Aufsicht Sonderauskinfte gemal? § 9a des Strafregistergesetzes 1968 zu naturlichen Personen, die
im Rahmen der Leistungserbringung nach diesem Gesetz unmittelbar Kinder und Jugendliche betreuen, sowie zu
Adoptivwerbern bei der Bundespolizeidirektion Wien einzuholen und zu verwenden.

(2) Der Kinder- und Jugendhilfetrager ist bei begrindetem Verdacht ermachtigt, zur Vermeidung oder Abwehr einer
konkreten Gefdhrdung eines bestimmten Kindes oder Jugendlichen Strafregisterauskinfte nach§ 9 Abs. 1 Z 3 des
Strafregistergesetzes 1968 zu einer bestimmten Person einzuholen und zu verwenden.

(3) Der Kinder- und Jugendhilfetrager ist ermachtigt, zur Beurteilung der Eignung von natlrlichen Personen, die im
Rahmen der Leistungserbringung nach diesem Gesetz unmittelbar Kinder und Jugendliche betreuen, sowie von
Adoptivwerbern oder zur Vermeidung oder Abwehr einer konkreten Gefahrdung eines Kindes oder Jugendlichen
Auskinfte Uber eine Wegweisung oder ein Betretungsverbot bei Gewalt in Wohnungen gemaR 8 58c des
Sicherheitspolizeigesetzes einzuholen.

In Kraft seit 31.12.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-kjhg/paragraf/9
file:///

	§ 63 K-KJHG der zentralen Gewaltschutzdatei
	K-KJHG - Kärntner Kinder- und Jugendhilfegesetz - K-KJHG


